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Die Ausfälle des deutschen Finanzministers Peer Stein  -
brück in Richtung auf die Kleinstaaten um Deutsch  land
herum haben inzwischen eine Qualität angenommen,
wo selbst sehr Humorbegabten die Luft weg bleibt.  Re -
du  ziert man das einmal auf einen Staat, der bisher be -
sonders im Fokus der Anfeindungen stand, nämlich auf
das Für  stentum Liechtenstein, dann kann man an sei-
nem Bei spiel zeigen, was auch für andere Länder gilt:
Bank ge heim nis hin oder klammheimliche Sympathie
für »in tel ligente Geldanlage« her – die liechten  stei ni  -
schen Stif  tungen sind per se nichts Verbotenes, solange
die Vorschriften eingehalten werden. 

Und man sollte nicht vergessen: Genau ge  nom men
werden in Deutsch  land ausländische Stiftun  gen – und
besonders solche in Liechtenstein, diskriminiert –
immer Steuerehrlichkeit vorausgesetzt. Es gibt eine
Reihe von Bestimmungen, die bei uns nur auf ausländi-
sche Stiftungen angewendet werden, und die schär   fer
sind als die Regeln für einheimische Grün dun gen. Bei
der fortschreitenden Auf ar bei  tung der verschiedenen
Steuerverfahren der Ära nach Zumwinkel werden die
Finanzbehörden übrigens noch auf einige interessante
Hindernisse stoßen. Schließlich gibt es in der EU und
im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) ein Dis kri  -
minierungsverbot hinsichtlich der Grund frei heiten des
EU-Vertrags. Der freie Kapitalverkehr und die Nie  der -
lassungsfreiheit zäh len zu diesen Grund frei  hei ten.
Jeder Betroffene, der mit einer entsprechenden Be  grün -
dung  den Euro  pä  ischen Gerichtshof anruft, kann hof-
fen, zu obsiegen.

Beispiel gefällig? Bitte sehr: Der steuerliche Durchgriff
nach § 15 des Außensteuergesetzes. Ausländische Stif  -
tun     gen werden in Deutschland besteuert, wenn sie aus
ihrem Ver  mögen Erträge erzielen und sofort thesaurie-
ren (also nicht an den Stifter oder die sonstigen Bezugs -
be rechtigten ausschütten). Dagegen ist Thesaurierung
bei inländischen Stiftungen für den Stif ter oder die Be -
zugs  be rech ti g ten steuerlich un  er   heblich, weil sich der
Vorgang inner halb der Stiftung als einem rechtlich selb -
stän digen Gebilde abspielt. Die Stif tung allerdings muss
den Ertrag versteuern. Spielt sich das alles bei der aus-
ländischen Stiftung, also etwa in Liechtenstein ab, dann
unterliegt dieser Vorgang nicht der deutschen Kör per -
schaftsteuer sondern der Be steuerung des Staates, in
dem sie sitzt. Und nun kommt der Diskri mi nie rungs -
clou: Thesauriert die liechtensteinische Stif  tung Er trä -
ge, dann hat dies für den deutschen Stifter oder die Be -
zugs berechtigten die steuerliche Folge, dass sie die Er -
träge der Stiftung persönlich zu versteuern haben, ob -
wohl sie von diesen Erträgen nichts sehen. Das ist der
steu erliche Durchgriff nach § 15 Außen steu er gesetz.
Aus ländische Stiftungen etwa in Liechten stein stehen
in Deutschland zwar in keinem guten Ruf – aber gera-
de in Liechtenstein ist man mit dem neuen, viel beach-
teten Stif tungs gesetz und durch an dere Maßnahmen
auf gutem Wege, dies mit der Zeit zu korrigieren. Wenn
man künftig in Liech tenstein klug handelt, wird man
die Diskri mi nie rung mora lischer Art der liechtensteini-
schen Stiftung mit der Zeit abbauen kön nen. Ganz an -
ders die Dis  kri mi nierung auf den Steu  ersektor: Sie wird
der deutsche Gesetzgeber wohl nur ge  zwungener -
maßen abbauen. Hier ist aber auf die Recht    spre chung,
ins  besondere die des Euro päi schen Ge      richts hofes,
Verlass. So oder so: Die Stein  brücks dieser Welt sollten
das Liechtenstein -Bashing auf  geben, selbst im Wahl  -
kampf sind solche Töne Miss    töne. Jürgen E. Leske

Luxemburg reformiert sein Stiftungswesen
Luxemburg war bislang eher als Finanzstandort im
Her zen Eu ropas und zweitgrößter In    vest     ment   fonds -
standort welt weilt be  kannt. Doch jetzt macht das
Groß  her zog  tum auch im Stif tungs wesen
von sich re den. Aufgrund ei  nes im April
2008 durch die Lux em burger Privat bank
Ban     que de Luxembourg ini ti  ier  ten Kollo  qui  -
ums mit Teil neh mern aus ganz Eu ropa wur-
den die Wei chen in der nationalen St if  -
tungs  land  schaft neu ge  stellt. Bereits im
Rahmen dieser Ver an staltung hatte Pre  -
mier    minister Jean-Claude Jun  cker darauf
hin  gewiesen, dass Luxem  burg drin gend
eine wirkliche Philan thropie-Politik bräu ch -
te. Jetzt – gut ein Jahr später – kann sich die
Bilanz dieses Anstoßes durchaus sehen lassen: das aus
dem Jahr 1928 stam mende Stif  tungs  ge  setz steht kurz
vor seiner Novel  lierung, die Steu er politik sowie Rah   -

men  bedin gun gen für Philan  thro pen und Spender
wurden weitaus attraktiver gestaltet als zuvor. Zudem
wurde mit der »Fondation de Lux em bourg« eine eige-
ne Dach stif tung gegründet, die ihre operative Tä -

tigkeit inzwischen aufgenommen hat. Das
zukunftsweisende Thema »Philan thropie -
för  de  rung in Luxemburg« ist auch der zen-
trale Inhalt einer aktuellen Studie, die die
Banque de Lux em  bourg jetzt vorgelegt
hat. Wer diese Studie beziehen möchte,
mehr über das sich rasch entwickelnde
Stiftungswesen in Luxem burg beziehungs-
weise das nächste Kolloquium im Oktober
2009 (Thema: »Responsible leadership in
times of change«) erfahren möchte, wen-
det sich bitte an:

Mike Thomé, Banque de Luxembourg 
mike.thome@bdl.lu | www.philanthropie.lu
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